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6 9 . Verordnung: 5. Fachgruppenordnungsnovelle — 5. FGO.-Nov.
7 0 . Verordnung: Untersagung der Herstellung und Einfuhr von Drittelgoldgegenständen.
7 1 . Kundmachung: Wiederverlautbarung des Eisenbahnenteignungsgesetzes.
7 2 . Luftverkehrsabkommen zwischen der Republik Österreich und der Föderativen Volksrepublik Jugoslawien.

6 9 . Verordnung des Bundesministeriums
für Handel und Wiederaufbau vom 28. Feber
1954, mit der die Fachgruppenordnung
neuerlich abgeändert wird (5. Fachgruppen-

ordnungsnovelle — 5. FGO.-Nov.).

Auf Grund des § 32 des Bundesgesetzes vom
24. Juli 1946, BGBl. Nr. 182 (Handelskammer-
gesetz — HKG.), wird im Einvernehmen mit
den Bundesministerien für Inneres, für Unter-
richt, für soziale Verwaltung, für Finanzen, für
Land- und Forstwirtschaft sowie für Verkehr
und verstaatlichte Betriebe verordnet:

Der Anhang zur Fachgruppenordnung, BGBl.
Nr. 223/1947, in der Fassung der Verordnungen
BGBl. Nr. 167/1948, BGBl. Nr. 38/1949, BGBl.
Nr. 244/1949 und BGBl. Nr. 60/1950, sowie in
der Fassung der Kundmachungen BGBl. Nr. 43/
1948, BGBl. Nr. 208/1950, BGBl. Nr. 112/1951,
BGBl. Nr. 42/1952, BGBl. Nr. 56/1952 und
BGBl. Nr. 56/1953 wird abgeändert wie folgt:

1. Im § 1 Abs. 1 ist an Stelle des Wortes „In-
nung" das Wort „Landesinnung" zu setzen.

2. Im § 1 Abs. 2 Z. 1 (Bundesinnung der Bau-
gewerbe) haben die Worte „Unternehmer von
Garten- und Grünflächenbau" zu entfallen. Im
§ 1 Abs. 2 Z. 40 (Bundesinnung der Gärtner und
Blumenbinder) hat es statt „Friedhofsgärtner
und Handelsgärtner" zu lauten: „Friedhofs- und
Handelsgärtner, Garten- und Grünflächenge-
stalter". Im § 1 Abs. 4 Abschnitt G lit. a (Lan-
desinnung Wien der Gärtner) hat es statt
„Friedhofsgärtner, Handelsgärtner" zu lauten:
„Friedhofs- und Handelsgärtner, Garten- und
Grünflächengestalter".

3. Im § 1 Abs. 2 Z. 8 hat die Bezeichnung der
Bundesinnung zu lauten: „Bundesinnung der
Zimmermeister".

4. Im § 1 Abs. 2 Z. 12 hat die Bezeichnung
der Bundesinnung zu lauten: „Bundesinnung der
Drechsler und Holzbildhauer".

5. Im § 1 Abs. 2 Z. 19 und Abs. 4 Abschnitt D
ist in der Bezeichnung der Bundesinnung der

Metallgießer, Gürtler, Graveure, Metallschleifer
und Galvaniseure nach dem Wort „Graveure"
einzufügen: „Metalldrucker"; unter dem letzt-
genannten Abschnitt hat in lit. b die Bezeich-
nung der Landesinnung zu lauten: „Landes-
innung Wien der Gürtler, Graveure und Metall-
drucker".

6. Im § 1 Abs. 2 Z. 33 (Bundesinnung der
Sticker, Stricker, Wirker, Weber, Posamentierer
und Seiler) sind nach den Worten „Weber und
Teppichknüpfer", in einer eigenen Zeile die
Worte „Inhaber gewerblicher Spinnereien", ein-
zufügen.

7. Im § 1 Abs. 2 Z. 43 (Bundesinnung der
chemischen Gewerbe) ist die Bezeichnung „Ab-
decker" zu streichen und nach „Glas- und Ge-
bäudereiniger" in einer eigenen Zeile die Be-
zeichnung „Unternehmer der Schwelchemie
(Trockendestillation des Holzes)", aufzunehmen.

8. Dem § 1 ist ein Absatz 7 anzufügen, der
zu lauten hat wie folgt:

„(7) In Salzburg können innerhalb der all-
gemeinen Bundesinnung des Gewerbes (Ziffer 53)
zwei Landesinnungen errichtet werden und
zwar:

a) Allgemeine Landesinnung Salzburg des
Gewerbes.

b) Landesinnung Salzburg der Viehschneider,
umfassend: die Viehschneider."

9. Dem § 1 ist ein Absatz 8 anzufügen, der zu
lauten hat wie folgt:

„(8) In Oberösterreich können innerhalb der
Bundesinnung der Glaser (Ziffer 5) zwei Landes-
innungen errichtet werden, und zwar:

a) Landesinnung Oberösterreich der Glaser,
umfassend alle im Abs. 2 Ziffer 5 angeführ-
ten Unternehmer, ausgenommen die nach-
folgend unter lit. b angeführten.

b) Landesinnung Oberösterreich der Erzeuger
von Waren nach Gablonzer Art,
umfassend: alle Erzeuger von Waren nach
Gablonzer Art."
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10. Im § 3 Abs. 1 ist an die Stelle des Wortes
„Gremium" das Wort „Landesgremium" zu
setzen.

11. Im § 3 Abs. 2 Z. 2 (Bundesgremium des
Kleinhandels mit Lebens- und Genußmitteln) ist
nach den Worten „den Gemischtwarenhandel"
zu setzen: „(Lebensmittelkleinhandel)".

12. Unter der Z. 13 des § 3 Abs. 2 hat die
Bezeichnung des Bundesgremiums zu lauten:
„Bundesgremium des Handels mit Büchern,
Kunstblättern und Musikalien".

13. Unter der Z. 16 des § 3 Abs. 2 hat die
Bezeichnung des Bundesgremiums zu lauten:
„Bundesgremium des Handels mit Eisen, Me-
tallen, Eisen- und Metallwaren, Waffen, Werk-
zeugen, Haus- und Küchengeräten, Glas-, Por-
zellan- und Keramikwaren".

14. Dem § 3 Abs. 2 wird folgende Bestimmung
angefügt: „32. Bundesgremium der Warenhäuser,
umfassend: Inhaber von Warenhäusern".

15. Im § 3 Abs. 2 Z. 31 (Allgemeines Bundes-
gremium) sind die Worte „die Warenhäuser"
zu streichen. Nach dem Worte „Blumengroß-
handel" ist an Stelle des Beistriches ein Punkt zu
setzen.

16. Im § 3 Abs. 4 Abschnitt H hat unter
lit. d die Bezeichnung des Landesgremiums zu
lauten: „Landesgremium Wien für den Handel
mit Metallen und Metallhalbfabrikaten".

17. Im § 3 Abs. 4 Abschnitt J hat es unter
lit. a zu lauten: „Landesgremium Wien für den
Handel mit Büromaschinen und Büromöbeln,
umfassend: Händler mit Büromaschinen und
Büromöbeln".

18. Im § 3 Abs. 4 ist das in Abschnitt K unter
lit. c Ausgeführte zu streichen; unter lit. a hat
es zu lauten:

„a) Landesgremium Wien für den Handel mit
Automobilen, Motorrädern und deren Be-
reifung sowie für den Kleinhandel mit Auto-
mobil-, Motorradteilen und Zugehör, umfassend:
Händler mit Automobilen und Motorrädern
sowie deren Bereifung, Kleinhändler mit Auto-
mobil- und Motorradteilen und Automobil-
und Motorradzugehör".

Die lit. d und e sind durch die lit. c und d zu
ersetzen.

19. § 3 Abs. 4 Abschnitt S entfällt.

20. § 6 Abs. 1 Ziffer 8 (Fachverband der Ver-
gnügungsbetriebe) ist zu streichen. Im § 6 Abs. 1
Z. 9 (Allgemeiner Fachverband) ist nach dem
Wort „angehören" an Stelle des Punktes ein
Beistrich zu setzen; im Anschluß daran sind die
Worte „wie zum Beispiel Bootsvermieter, Ver-
mieter von Bootsplätzen, Theaterkartenbüroin-
haber, Spielautomatenaufsteller, Garderobeinha-

ber, Gepäck- und Fahrradaufbewahrer und Ge-
werbetreibende, die ihre persönlichen Dienst-
leistungen an öffentlichen Orten anbieten" an-
zufügen.

21. Dem § 6 (Sektion Fremdenverkehr) ist
ein Absatz 3 anzufügen, der zu lauten hat wie
folgt:

„(3) In Wien können innerhalb des Fachver-
bandes der Gast- und Schankbetriebe zwei Fach-
gruppen errichtet werden, und zwar:

a) Fachgruppe Wien der Gast- und Schank-
betriebe, umfassend alle Inhaber der in Ab-
satz 1 Z. 1 angeführten Betriebe, ausge-
nommen die nachfolgend unter lit. b auf-
gezählten.

b) Fachgruppe Wien der Kaffeehäuser, umfas-
send alle Inhaber von:
Kaffeehäusern,
Kaffeerestaurants,
Kaffeeschänken (einschließlich Espresso-

stuben) und
Kaffeekonditoreien".

Illig

70. Verordnung des Bundesmmisteriums
für Finanzen vom 14. April 1954 über
die Untersagung der Herstellung und Einfuhr

von Drittelgoldgegenständen.

Auf Grund des § 40 Abs. 2 des Punzierungs-
gesetzes, BGBl. Nr. 68/1954, wird verordnet:

(1) Die Herstellung und die Einfuhr von Gegen-
ständen aus einer Goldlegierung im Feingehalt
von 333 Tausendstel ist vom Tage der Kund-
machung des Punzierungsgesetzes an untersagt.

(2) Die Vorräte an diesen Waren sind von Be-
trieben, in denen Edelmetallgegenstände erzeugt,
feilgehalten, belehnt oder versteigert werden, so-
wie von Personen, die Tätigkeiten ausüben, die
als Ausübung der schönen Künste anzusehen sind,
bis 13. Juli 1954 dem zuständigen Punzierungs-
amt zur Bezeichnung mit der Feingehaltspunze
für Drittelgoldgegenstände vorzulegen.

(3) Nach Ablauf der in Abs. 2 genannten Frist
sind nicht bezeichnete Gegenstände dieser Art als
nicht probhältig gemäß § 14 Abs. 2 Punzierungs-
gesetz zu behandeln.

Kamitz

7 1 . Kundmachung der Bundesregierung
vom 9. Feber 1954 über die Wiederverlaut-
barung des Eisenbahnenteignungsgesetzes.

Artikel 1.

Auf Grund des § 1 des Wiederverlautbarungs-
gesetzes, BGBl. Nr. 114/1947, wird in der Anlage



Stück 15, Nr. 71. 399

das Gesetz vom 18. Feber 1878, RGBl. Nr. 30,
betreffend die Enteignung zum Zwecke der Her-
stellung und des Betriebes von Eisenbahnen, neu
verlautbart.

Artikel 2.

Bei der Wiederverlautbarung sind die Än-
derungen und Ergänzungen, die sich aus den
nachstehend angeführten Rechtsvorschriften er-
geben, berücksichtigt worden:

1. dem Gesetz vom 1. August 1895, RGBl.
Nr. 111, über die Ausübung der Gerichtsbarkeit
und die Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte
in bürgerlichen Rechtssachen (Jurisdiktionsnorm);

2. dem Gesetz vom 1. August 1895, RGBl.
Nr. 113, über das gerichtliche Verfahren in
bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten (-Zivilprozeß-
ordnung);

3. dem Gesetz vom 27. Mai 1896, RGBl.
Nr. 79, über das Exekutions- und Sicherungs-
verfahren (Exekutionsordnung);

4. dem Bundesgesetz vom 21. Juli 1925, BGBl.
Nr. 277, über die Vereinfachung der Verwal-
tungsgesetze und sonstige Maßnahmen zur Ent-
lastung der Verwaltungsbehörden (Verwaltungs-
entlastungsgesetz) ;

5. dem Gesetz vom 30. April 1943, Deutsches
RGBl. II S. 137, über die Eisenbahnunternehmen
in den Alpen- und Donau-Reichsgauen und im
Reichsgau Sudetenland (Eisenbahngesetz);

6. dem Gesetz vom 20. Juli 1945, StGBl.
Nr . 94, über die Überleitung der Verwaltungs-
und Justizeinrichtungen des Deutschen Reiches
in die Rechtsordnung der Republik Österreich
(Behörden-Überleitungsgesetz), in der Fassung
BGBl. Nr. 142/1946;

7. dem Einführungsgesetz zu den Verwaltungs-
verfahrensgesetzen 1950, BGBl. Nr. 172, dem
Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetz 1950,
BGBl. Nr. 172.

Artikel 3.

Die Bestimmungen der wiederverlautbarten
Rechtsvorschrift, die als nicht mehr geltend oder
gegenstandslos festgestellt werden, sind im Texte
der Neuverlautbarung besonders bezeichnet.

Artikel 4.

(1) Die wiederverlautbarte Rechtsvorschrift ist
als „Eisenbahnenteignungsgesetz = Eisenb.Ent.G.
1954" zu bezeichnen.

(2) Als Tag der Herausgabe der Wiederverlaut-
barung wird der Tag der Kundmachung im
Bundesgesetzblatt festgesetzt.

Raab Schärf Helmer Gerö
Kolb Maisel Kamitz Thoma

Illig Waldbrunner Figl

Anlage

Eisenbahnenteignungsgesetz —
Eisenb.Ent.G. 1954.

§ 1. Die Ausübung des Enteignungsrechtes
steht in dem vollen durch § 365 ABGB. zuge-
lassenen Umfange jedem Eisenbahnunternehmen
insoweit zu, als die Gemeinnützigkeit des Unter-
nehmens von der hiezu berufenen staatlichen
Verwaltungsbehörde anerkannt ist.

I. Gegenstand und Umfang der Enteignung.

§ 2. (1) Das Enteignungsrecht kann zu einer
dauernden oder vorübergehenden Enteignung
nur insoweit ausgeübt werden, als es die Her-
stellung und der Betrieb der Eisenbahn not-
wendig machen.

(2) Es umfaßt insbesondere das Recht:

1. auf Abtretung von Grundstücken;

2. auf Überlassung von Quellen und anderen
Privatgewässern;

3. auf Einräumung von Servituten und an-
deren dinglichen Rechten an unbeweglichen
Sachen, sowie auf Abtretung, Einschränkung oder
Aufhebung derartiger und solcher Rechte, deren
Ausübung an einen bestimmten Ort gebunden
ist;

4. auf Duldung von Vorkehrungen, die die
Ausübung des Eigentumsrechtes oder eines an-
deren Rechtes an einem Grundstück oder an
einem Bergbau einschränken.

(3) Das Enteignungsrecht kann auch in Be-
ziehung auf das Zugehör eines Gegenstandes der
Enteignung ausgeübt werden.

§ 3. (1) Unter der im § 2 bezeichneten Voraus-
setzung kann die dauernde oder vorüber-
gehende Abtretung von Grundstücken insoweit
begehrt werden, als es zur Herstellung der Bahn,
der Bahnhöfe, der an der Bahn und an den Bahn-
höfen für Zwecke des Eisenbahnbetriebes zu
errichtenden Gebäude oder zu sonstigen Anlagen,
deren Herstellung dem Eisenbahnunternehmen
obliegt, dann zur Unterbringung des beim Bau
zu entfernenden Erdmateriales und Schuttes,
endlich zur Gewinnung des notwendigen Schüt-
tungs-, Rohstein- und Schottermateriales erfor-
derlich ist.

(2) Das Recht, die Abtretung eines Grund-
stückes zu einer vorübergehenden Benützung zu
begehren, erstreckt sich nicht auf Gebäude und
Wohnräume, noch auf solche Grundstücke, deren
Substanz durch die beabsichtigte Benützung vor-
aussichtlich wesentlich und dauernd verändert
würde.

(3) Der Eigentümer eines zur vorübergehenden
Benützung überlassenen Grundstückes ist be-
rechtigt zu begehren, daß das Eisenbahnunter-
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nehmen das Grundstück an sich löse, wenn die
Benützung länger als sechs Monate nach der
Betriebseröffnung oder, falls die Abtretung zur
Benützung erst nach der Betriebseröffnung statt-
fand, länger als zwei Jahre dauert.

II. Gegenstand und Umfang der Entschädigung.

§ 4. (1) Das Eisenbahnunternehmen ist ver-
pflichtet, den Enteigneten für alle durch die Ent-
eignung verursachten vermögensrechtlichen Nach-
teile gemäß § 365 ABGB. schadlos zu halten.

(2) Als Enteigneter ist jeder anzusehen,
dem der Gegenstand der Enteignung gehört,
oder dem an einem Gegenstande der Enteignung
ein mit dem Eigentume eines anderen Gegen-
standes verbundenes dingliches Recht zusteht.

§ 5. Bei der Ermittlung der Entschädigung ist
auch auf die Nachteile Rücksicht zu nehmen, die
Nutzungsberechtigte, Gebrauchsberechtigte oder
Bestandnehmer durch die Enteignung erleiden,
und deren Vergütung dem Enteigneten obliegt,
sofern der als Ersatz für den Gegenstand der
Enteignung zu leistende Betrag nicht zur Be-
friedigung der gegen den Enteigneten zustehen-
den Entschädigungsansprüche zu dienen hat.

§ 6. Wird nur ein Teil eines Grundbesitzes
enteignet, so ist bei der Ermittlung der Ent-
schädigung nicht nur auf den Wert des abzu-
tretenden Grundstückes, sondern auch auf die
Verminderung des Wertes, die der zurückblei-
bende Teil des Grundbesitzes erleidet, Rücksicht
zu nehmen.

§ 7. (1) Bei der Ermitt lung der Entschädigung
ist auf Verhältnisse keine Rücksicht zu nehmen,
die ersichtlich in der Absicht hervorgerufen
worden sind, sie als Grundlage für die Erhöhung
der Ansprüche auf Entschädigung zu benützen.

(2) Der Wert der besonderen Vorliebe, dann
eine Werterhöhung, die der Gegenstand der Ent-
eignung infolge der Anlage der Eisenbahn er-
fährt, bleiben bei der Berechnung der Ent-
schädigung außer Betracht.

§ 8. (1) Die Entschädigung ist in barem Gelde
zu leisten. Sie geschieht bei dauernder Enteignung
durch Zahlung eines Kapitalsbetrages, bei vor-
übergehender Enteignung durch Zahlung einer
Rente.

(2) Wenn jedoch infolge einer vorübergehenden
Enteignung eine bei der Bestimmung der Rente
nicht berücksichtigte Wertverminderung eintritt,
ist dafür nach dem Aufhören der vorübergehen-
den Enteignung durch Zahlung eines Kapitals-
betrages Ersatz zu leisten.

§ 9. (1) Insoweit ein zu leistender Kapitals-
betrag nicht vollständig ermittelt werden kann,
weil der abzuschätzende Nachteil sich nicht von
vornherein bestimmen läßt, ist jede Partei be-
rechtigt, in angemessenen Zeitabschnitten von

mindestens einem Jahre die Feststellung der für
die in der Zwischenzeit erkennbar gewordenen
Nachteile gebührenden Entschädigung zu be-
gehren.

(2) Nach Ablauf eines vom Vollzug einer
dauernden Enteignung zu berechnenden Zeit-
raumes von drei Jahren, oder nach dem Auf-
hören einer vorübergehenden Enteignung kann
die endgültige Feststellung des zu leistenden
Kapitalsbetrages begehrt werden.-

§ 10. (1) Das Eisenbahnunternehmen hat für
alle Entschädigungen, die es nach dem Vollzug
einer Enteignung zu leisten hat (§§ 8 und 9),
auf Verlangen des zur Forderung der Ent-
schädigung Berechtigten Sicherheit zu leisten.

(2) Vom Bund und den Ländern kann die
Bestellung einer Sicherheit nicht begehrt werden.

(3) Auf Ansuchen einer Partei wird die Ar t
und H ö h e der zu bestellenden Sicherheit von
dem zur Ermittlung der Entschädigung zu-
ständigen Gericht nach Vernehmung beider Par-
teien bestimmt. Das Gericht kann vor seiner
Entscheidung Sachverständige vernehmen.

(4) Die Zulänglichkeit der Sicherheit beurteilt
das Gericht nach seinem Ermessen.

III. Enteignungsverfahren.

A. F e s t s t e l l u n g d e s G e g e n s t a n d e s
u n d U m f a n g e s d e r E n t e i g n u n g .

§ 11. Gegenstand und Umfang der Enteignung
werden auf Grund der dafür maßgebenden ta t -
sächlichen Verhältnisse und unter Berücksichti-
gung des Ergebnisses einer mündlichen Verhand-
lung, die zur Prüfung des die Anlage der Bahn
darstellenden Bauentwurfes vorgenommen wird,
festgestellt.

§ 12. (1) Das Eisenbahnunternehmen hat dem
Bundesministerium für Verkehr und verstaat-
lichte Betriebe im Rahmen des Bauentwurfes die
nach Katastralgemeinden getrennt zu verfassen-
den Grundeinlösungspläne und Verzeichnisse der
in Anspruch genommenen Grundstücke und
Rechte vorzulegen.

(2) Diese Verzeichnisse haben zu enthalten: die
Namen und Wohnor te der zu Enteignenden, den
Gegenstand der Enteignung, bei Grundstücken
die Nummer des Grundeinlösungsplanes, wenn
das Grundstück einen Gegenstand des Grundbuches
bildet, die Bezeichnung der Grundbuchseinlage, bei
öffentlichem Gute die Zahl des bezüglichen Ver-
zeichnisses, ferner die Katastralbezeichnung, die
Kulturart nach dem Kataster, das Gesamtflächen-
ausmaß und das Ausmaß der beanspruchten
Fläche. Für jede Katastralgemeinde ist ein beson-
deres Verzeichnis anzulegen, in dem auch das
Bezirksgericht anzugeben ist, in dessen Sprengel
die betreffende Gemeinde liegt. (BGBl. Nr. 277/
1925, Artikel 52 Z. I.)
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(3) Das Bundesministerium für Verkehr und
verstaatlichte Betriebe unterzieht den Bauent-
wurf einer vorläufigen Prüfung und ordnet,
wenn es ihn zur Ausführung für geeignet er-
achtet, die Bau- und Enteignungsverhandlung
(S 11) an.

§ 13. (1) Die mit der Bau- und Enteignungs-
verhandlung betraute Kommission besteht aus
einem Vertreter des Landeshauptmannes als Ver-
handlungsleiter und einem Vertreter des Bundes-
rninisteriums für Verkehr und verstaatlichte Be-
triebe. Die Landesregierung und die Bezirks-
verwaltungsbehörde sind berechtigt, sich an der
Verhandlung zu beteiligen. (BGBl. Nr. 277/1925,
Artikel 52 2 . II.;

(2) Auch bleibt es dem Bundesministerium für
Verkehr und verstaatlichte Betriebe vorbehalten,
die Kommission mit Rücksicht auf die in Betracht
kommenden öffentlichen Zwecke entsprechend
zu verstärken.

(3) Zu dieser Verhandlung sind das Eisenbahn-
unternehmen und die Bürgermeister der von der
Bahn berührten Gemeinden zu laden.

§ 14. (1) Die nach § 12. zu überreichenden Ver-
zeichnisse und Grundeinlösungspläne sind vor
der Bau- und Enteignungsverhandlung wenigstens
acht Tage in der betreffenden Ortsgemeinde
zur allgemeinen Einsicht aufzulegen. (BGBl.
Nr. 277/1925, Artikel 52 Z. III.;

(2) Zugleich ist durch eine in der Gemeinde
anzuschlagende und in ortsüblicher Weise kund-
zumachende Verlautbarung der Or t der Einsicht,
sowie der Tag, von dem an Einsicht genommen
werden kann, und die Frist, innerhalb deren
jeder Beteiligte bei der Bezirksverwaltungs-
behörde Einwendungen gegen die begehrte Ent-
eignung mündlich oder schriftlich vorbringen
kann, bekanntzugeben.

(3) Die in diesen Verlautbarungen enthaltenen
Zeitbestimmungen sind unter Angabe der durch
die beabsichtigte Anlage berührten Katastral-
gemeinden durch ein Edikt bekanntzugeben, das
einmal in die für amtliche Kundmachungen be-
stimmte Landeszeitung einzuschalten ist.

§ 15. (1) Der Tag, an dem die Erhebungen in
einer Gemeinde voraussichtlich beginnen, ist vom
Verhandlungsleiter zu bestimmen und in der
Gemeinde in ortsüblicher Weise bekanntzugeben.
Zwischen dieser Bekanntmachung und dem Be-
ginne der Erhebungen muß mindestens ein Zeit-
raum von acht Tagen verstreichen.

(2) Alle, die bei der Bezirksverwaltungsbehörde
rechtzeitig Einwendungen erhoben haben, sind
besonders zur Verhandlung zu laden.

(3) Jedem Beteiligten steht es frei, bei den
Erhebungen zu erscheinen und Einwendungen
gegen die begehrte Enteignung vorzubringen.

(4) Einwendungen, die nach Abschluß der Er-
hebungen in der Gemeinde vorgebracht werden,
bleiben unberücksichtigt.

§ 16. (1) Der Verhandlungsleiter hat nach Tun-
lichkeit dahin zu wirken, daß ein Einverständnis
unter den Parteien erzielt werde.

(2) Wird das Begehren um Enteignung zurück-
gezogen oder erklärt der Enteignete seine Bereit-
willigkeit, die begehrte Enteignung zuzugestehen,
so ist das in dem über die Verhandlung geführten
Protokoll festzustellen.

(3) Die für die Entscheidung über die begehrte
Enteignung maßgebenden Verhältnisse sind in
jedem Falle zu ermitteln und die Ergebnisse der
Erhebungen unter Angabe der benützten Grund-
lagen zu Protokoll zu bringen.

(4) In eine Erörterung über die infolge der
Enteignung zu leistende Entschädigung ist bei
diesen Erhebungen nicht einzugehen.

(5) Die Erhebungen sind, sofern sie sich auf
mehrere Katastralgemeinden auszudehnen haben,
für jede Katastralgemeinde abzuschließen und
dem Landeshauptmann vorzulegen.

§ 17. (1) Der Landeshauptmann hat nach
Prüfung der ihm vorgelegten Akten den Gegen-
stand und Umfang der Enteignung durch Er-
lassung eines oder mehrerer Enteignungsbescheide
festzustellen. Der Enteignungsbescheid bezieht
sich auf die im Enteignungsplan dargestellten
Flächen, deren Ausmaße im zugehörigen Ver-
zeichnis (§ 12), unbeschadet der genaueren Ver-
messung in der Natur , ausgewiesen sind. (BGBl.
Nr. 277/1925, Artikel 52 Z. IV.)

(2) Soweit die Entscheidung von der dem Bun-
desministerium für Verkehr und verstaatlichte
Betriebe zustehenden Erledigung einer Frage ab-
hängt, ist die Entscheidung bis zum Bekannt-
werden der endgültigen Erledigung des Antrages
aufzuschieben.

§ 18. (1) Die Enteignungsbescheide sind dem
Eisenbahnunternehmen und den Enteigneten,
oder allen Personen, von denen es amtlich be-
kannt ist, daß das zu enteignende Recht auf sie
übergegangen sei, einzuhändigen.

(2) Ein Enteignungsbescheid kann nur von
solchen Enteigneten, die rechtzeitig Einwendun-
gen gegen die Enteignung erhoben haben, oder
von ihren Rechtsnachfolgern (§§ 14 und 15) und
von dem Eisenbahnunternehmen durch Berufung
insoweit angefochten werden, als der Bescheid
dem Begehren, das der Berufungswerber gestellt
hatte, nicht stattgegeben hat.

(3) Aufgehoben; (EGVG. 1950, BGBl. Nr. 172,
Art. Ill Abs. 1).

(4) Über die Berufung entscheidet das Bundes-
ministerium für Verkehr und verstaatlichte Be-
triebe im Einvernehmen mit den anderen be-
teiligten Bundesministerien. (BGBl. Nr. 277/1925,
Artikel 52 Z. V.)

(5) Die Betretung des Zivilrechtsweges über die
Frage, welcher Gegenstand und in welchem Um-
fange er zu enteignen sei, ist unzulässig.
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§ 19. Nach dem Eintr i t t der Rechtskraft eines
Enteignungsbescheides sind die Personen, gegen
die die Enteignung wirksam ist, verpflichtet, sich
jeder über die Fortsetzung des ordentlichen Wirt-
schaftsbetriebes hinausgehenden Veränderung
an dem Gegenstande der Enteignung zu ent-
halten, sofern nicht etwas anderes vereinbart
worden ist, oder soweit es sich nicht um Ver-
fügungen handelt, die zur Erhaltung des Gegen-
standes der Enteignung notwendig und unauf-
schiebbar sind.

§ 20. (1) Wenn ein den Gegenstand der Ent-
eignung bildendes Grundstück in einem Grund-
buch eingetragen ist, hat der zur Entscheidung
in erster Instanz berufene Landeshauptmann
nach Eintritt der Rechtskraft eines Enteignungs-
bescheides das Grundbuchsgericht unter Mit-
teilung der zur Identifizierung des Grundstückes
erforderlichen Behelfe, die nötigenfalls dem
Eisenbahnunternehmen abzufordern sind, um die
Anmerkung der Enteignung zu ersuchen.

(2) Das Grundbuchsgericht hat die Anmerkung
in der betreffenden Grundbuchseinlage zu voll-
ziehen.

(3) Diese Anmerkung hat die Wirkung, daß
sich niemand, der eine ihr nachfolgende Ein-
tragung erwirkt, auf die Unkenntnis der Ent-
eignung berufen kann.

§ 21. (1) Wird außer dem Falle einer Bauver-
handlung eine abgesonderte oder nachträgliche
Verhandlung zur Feststellung eines der vorüber-
gehenden oder dauernden Enteignung zu unter-
ziehenden Gegenstandes erforderlich, so hat das
Eisenbahnunternehmen unter Bezeichnung des
Gegenstandes und des zu Enteignenden, sowie
unter Beibringung der zur Identifizierung des
Gegenstandes erforderlichen Belege, ferner unter
Darlegung der Gründe des Bedarfes das Ansuchen
bei der Bezirksverwaltungsbehörde zu stellen, in
deren Bezirk der Gegenstand liegt, dessen Ent-
eignung durchgeführt werden soll.

(2) Die Bezirksverwaltungsbehörde hat hierüber
unter Zuziehung der beiden Parteien eine Ver-
handlung anzuordnen.

(3) Auf das weitere Verfahren finden die Be-
stimmungen der §§ 16 bis 20 Anwendung.

B. E r m i t t l u n g d e r E n t s c h ä d i g u n g .

§ 22. (1) Die infolge einer Enteignung zu
leistende Entschädigung ist, sofern sie nicht durch
ein zulässiges Übereinkommen zwischen dem
Eisenbahnunternehmen und dem Enteigneten
bestimmt wird, gerichtlich festzustellen.

(2) Als zulässig ist ein solches Übereinkommen
nur dann anzusehen, wenn es an dritten Per-
sonen fehlt, denen ein Anspruch auf Befriedigung
aus der Entschädigung auf Grund ihrer ding-
lichen Rechte zusteht, oder wenn diese dritten
Personen ihre Zustimmung zu dem Überein-

kommen in einer öffentlichen oder legalisierten
Urkunde erklärt haben.

(3) Die Notwendigkeit der Erklärung dieser
Zustimmung entfällt, wenn es sich um die teil-
weise Abtretung eines Grundbuchkörpers handelt
und wenn ungeachtet der Abtretung eine H y p o -
thek die dem § 1374 ABGB. entsprechende ge-
setzliche Sicherheit behält, andere dingliche
Rechte aber eine Gefährdung ihrer Sicherheit
offenbar nicht erleiden können.

(4) Das Grundbuchsgericht ist berufen, auf
Ansuchen einer Partei eine Bestätigung über den
Bestand der erforderlichen Sicherheit auf Grund
der durch eine Untersuchung gewonnenen Über-
zeugung zu erteilen.

§ 23. (1) Die Entschädigung wird auf Ansuchen
des Eisenbahnunternehmens festgestellt; doch ist
auch der Enteignete berechtigt, darum anzu-
suchen, wenn das Eisenbahnunternehmen dieses
Ansuchen nicht innerhalb eines Jahres nach
Rechtskraft des Enteignungsbescheides stellt.

(2) Zur Feststellung der Entschädigung ist das
Bezirksgericht zuständig, in dessen Sprengel die
Enteignung zu vollziehen ist.

(s) Dem Gesuch um diese Feststellung ist der
Enteignungsbescheid nebst den zur Identifizierung
des Gegenstandes der Enteignung erforderlichen
Behelfen beizulegen.

(4) Das Gesuch kann für alle in dem Sprengel
einer Katastralgemeinde gelegenen Gegenstände
der Enteignung in einer einzigen Eingabe gestellt
werden.

§ 24. (1) Das Gericht hat alle für die Fest-
stellung der Entschädigung maßgebenden Ver-
hältnisse nach den Grundsätzen des Verfahrens
außer Streitsachen an Ort und Stelle unter Zu-
ziehung eines, oder, wenn es die besonderen Ver-
hältnisse erfordern, zweier Sachverständiger zu
erheben. (BGBl. Nr. 277/1925, Artikel 52 Z. VI.)

(2) Die Sachverständigen hat das Gericht aus
einer vom Oberlandesgericht nach Anhörung des
Landeshauptmannes jährlich aufzustellenden und
kundzumachenden Liste der in Enteignungsfällen
zuzuziehenden Sachverständigen zu wählen.
(BGBl. Nr. 277/1925, Artikel 52 Z. VI.)

(3) Die Parteien können Einwendungen gegen
die Eignung der Sachverständigen bis zum Beginn
der Erhebungen vorbringen. Diese Einwendungen
sind, wenn sie dem Gericht glaubwürdig er-
scheinen, von Amts wegen zu berücksichtigen.

§ 25. (1) Die Sachverständigen sind vom Richter
aufzufordern, nach der Besichtigung des Gegen-
standes der Enteignung ihr Gutachten über die
zu leistende Entschädigung abzugeben.

(2) Jeder Sachverständige ist verpflichtet, die
tatsächlichen Voraussetzungen, auf denen sein
Gutachten beruht, sowie die übrigen Grundlagen
seiner Wertberechnung anzugeben.
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(3) Insbesondere haben die Sachverständigen in
den Fällen, wo nur ein Teil eines Grundbesitzes
enteignet wird, die Berechnung des Betrages, der
als Ersatz für die Verminderung des Wertes des
zurückbleibenden Teiles des Grundbesitzes zu
leisten ist, abgesondert anzugeben.

(4) Erstreckt sich die an die Enteigneten zu
leistende Entschädigung auch auf die Vergütung
solcher Nachteile, die dr i t te Personen erleiden,
deren Ansprüche nicht aus dem für ein ent-
eignetes Grundstück zu leistenden Ersatz zu
befriedigen sind (§ 5), so ist der auf die Ver-
gütung dieser Nachteile entfallende Betrag be-
sonders anzugeben.

(5) Wenn über die tatsächlichen Voraus-
setzungen ein Streit entsteht , so ist, falls es von
einer Partei begehrt wird, auf Grundlage jeder
der streitig gewordenen Annahmen ein beson-
deres Gutachten über die zu leistende Entschädi-
gung abzugeben.

§ 26. Auf Begehren beider Parteien kann die
Feststellung der Entschädigung auf Objekte aus-
gedehnt werden, die nicht den Gegenstand eines
Enteignungsbescheides bilden, wenn beide Par-
teien einverstanden sind, diese Objekte der Ent-
eignung zu unterziehen.

§ 27. Erachtet das Eisenbahnunternehmen,
daß durch Ausführung einer oder der anderen
Anlage, zu deren Herstel lung es nicht verpflichtet
ist, der Anspruch auf Entschädigung erheblich
herabgemindert würde, so k a n n das Eisenbahn-
un te rnehmen sich die Auswahl unter mehreren
Arten der Ausführung dieser Anlage vorbehalten
u n d begehren, daß die Entschädigung mit Rück-
sicht auf jede der von ihm bezeichneten Arten
der Ausführung festgestellt werde.

§ 28. Der Leiter der Erhebungen hat in allen
Fällen, wo vom Enteigneten eine Forderung ge-
stellt oder vom Eisenbahnunternehmen ein An-
erbieten gemacht wird, dies z u protokollieren;
ferner das Gutachten der Sachverständigen, die
tatsächlichen Voraussetzungen u n d die Grund-
lagen, auf denen es beruht , u n d die allfälligen
Erinnerungen und Einwendungen der Parteien
zu Protokol l zu bringen.

§ 29. (1) Wenn das Eisenbahnunternehmen und
der Enteignete sich über die zu leistende Ent-
schädigung einigen, ist diese Vereinbarung, falls
die im § 22 bezeichneten Voraussetzungen eines
zulässigen Übereinkommens vorliegen, zu Proto-
kol l zu nehmen.

(2) Liegen die im § 22 bezeichneten Voraus-
setzungen nicht vor, so kann die Vereinbarung
n u r dann protokoll iert werden, wenn der ver-
einbar te Betrag nicht h in te r dem zurückbleibt,
der von den Sachverständigen angegeben wird
oder der im Falle einer Verschiedenheit der Gut-
achten den Durchschnitt der angegebenen Be-
träge bildet.

(3) Eine mit Beachtung der vorstehenden Be-
stimmungen protokoll ierte Vereinbarung hat die
Wirkung eines gerichtlichen Vergleiches.

§ 30. (1) K o m m t kein Vergleich zustande, so
hat das Gericht, ohne an Beweisregeln gebunden
zu sein, über die zu leistende Entschädigung zu
entscheiden, und, wenn die im § 25 Abs. 4 be-
zeichnete Voraussetzung eintr i t t , den auf die
Vergütung der Nachteile dr i t ter Personen ent-
fallenden Betrag besonders zu bestimmen.

(2) Diese Entscheidung kann nur mit Rekurs
angefochten werden.

(3) Die Rekursfrist beträgt vierzehn Tage.

(4) Der Rekurs ist in doppelter Ausfertigung
zu überreichen. Eine Ausfertigung ist dem
Gegner des Beschwerdeführers zuzustellen, dem
es gestattet ist, seine Äußerung binnen vierzehn
Tagen zu überreichen. Nach dem Einlangen dieser
Äußerung, oder dem fruchtlosen Ablauf der
dafür bestimmten vierzehntägigen Frist sind die
Akten dem Landes- oder Kreisgericht von Amts
wegen vorzulegen. (§ 3 JN.)

(5) Die vorstehenden Bestimmungen gelten
auch für die Anfechtung der Entscheidung des
Landes- oder Kreisgerichtes. (§ 3 JN.)

(c) Das Betreten des ordentlichen Rechtsweges
zur Geltendmachung von Ansprüchen, über die
in dem durch dieses Gesetz geregelten Verfahren
zum Zweck der Feststellung der Entschädigung
entschieden worden ist, ist unzulässig.

§ 31 . (1) Wenn eine Partei der Ansicht ist, daß
die für die Feststellung der Entschädigung maß-
gebenden tatsächlichen Verhältnisse bei den nach
§ 24 vorgenommenen Erhebungen nicht vollständig
oder nicht richtig dargestellt worden seien, kann
sie vor dem Ablauf der für den Rekurs gegen
die gerichtliche Entscheidung über die Ent-
schädigung bestimmten Frist bei dem Gericht, das
diese Erhebungen angeordnet hat, um die Vor-
nahme eines Augenscheines ansuchen.

(2) Dem Gesuch ist, wenn darin die festzu-
stellenden Tatsachen oder Zustände genau an-
gegeben sind, stattzugeben.

(3) Bei der Anordnung u n d Vornahme des
Augenscheines ist nach den Bestimmungen der
Zivilprozeßordnung betreffend die Sicherung von
Beweisen vorzugehen. (§§ 384 bis 389 ZPO.)

(4) Wird das Ansuchen vor Ablauf von acht
Tagen nach der Zustellung der die Entschädigung
feststellenden Entscheidung eingebracht, so kann
das Gericht auf Ansuchen dem Besitzer des in
Augenschein zu nehmenden Gegenstandes auf-
tragen, sich jeder die Vornahme des Augen-
scheines erschwerenden Veränderung bis zu seiner
Beendigung zu enthalten.

(5) Ein gegen die Anordnung des Augenscheines
oder gegen die Erteilung des oben erwähnten
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Auftrages ergriffener Rekurs hat keine aufschie-
bende Wirkung.

§ 32. (1) Macht das Eisenbahnunternehmen von
dem ihm im § 27 vorbehaltenen Recht, die Aus-
führung einer Anlage auf verschiedene Weise
zu begehren, Gebrauch, so hat das Gericht über
die Entschädigung mit Rücksicht auf jede der
vorgeschlagenen Arten der Ausführung zu ent-
scheiden und dem Eisenbahnunternehmen die
Auswahl vorzubehalten. Wenn das Eisenbahn-
unternehmen nicht binnen drei Monaten nach
der Zustellung dieser Entscheidung bei Gericht
die Erklärung abgibt, für welche Art der Aus-
führung es sich entscheidet, kann der Enteignete
begehren, daß dem Eisenbahnunternehmen
gegenüber die Annahme gelte, daß es sich für die
Ar t der Ausführung entschieden habe, für die der
höchste Entschädigungsbetrag ermittelt wor-
den ist.

(2) Das Gericht hat auf Ansuchen einer Partei
das Ergebnis der Auswahl unter Angabe des zu
leistenden Entschädigungsbetrages mit Beschluß
auszusprechen.

§ 33. (1) Die gerichtlich festgestellte Ent-
schädigung ist, wenn sie in einem Kapitalsbetrage
besteht, vor dem Vollzuge der Enteignung zu
leisten, soweit nicht nach § 9 eine nachträgliche
Leistung stattzufinden hat.

(2) Wenn das Eisenbahnunternehmen einen als
Entschädigung zu leistenden Kapitalsbetrag später
als vierzehn Tage nach Abschluß des Vergleiches,
oder nach Zustellung der die Entschädigung fest-
stellenden gerichtlichen Entscheidung bezahlt, so
ist es zur Entrichtung der gesetzlichen Verzugs-
zinsen vom Tage des Vergleiches oder der Zustel-
lung der Entscheidung verpflichtet. Ha t aber das
Eisenbahnunternehmen von dem ihm im § 27 vor-
behaltenen Recht Gebrauch gemacht, so ist es in
jedem Falle verpflichtet, die Verzugszinsen von
dem Tage der Zustellung der Entscheidung, die die
Entschädigung unter dem Vorbehalt der Auswahl
feststellt, zu vergüten.

§ 34. (1) Die Entschädigung wird auch außer
den im § 1425 ABGB. bezeichneten Fällen durch
Gerichtserlag geleistet, wenn und insoweit der
Entschädigungsbetrag zur Befriedigung der drit-
ten Personen auf Grund ihrer dinglichen Rechte
zustehenden Ansprüche zu dienen hat. Die No t -
wendigkeit des in diesem Falle vorzunehmenden
gerichtlichen Erlages entfällt jedoch dann, wenn
in der den Vorschriften des § 22 entsprechenden
Weise dargetan wird, daß die Sicherheit der
diesen dritten Personen zustehenden dinglichen
Rechte ungeachtet der Enteignung ungefährdet
bleibt.

(2) Die Ansprüche dieser dritten Personen
werden nach den Bestimmungen über die Ver-
teilung des bei einer zwangsweisen Versteigerung
erzielten Kaufpreises befriedigt. Der Erlag der

Entschädigung ist, wenn es sich um den Gegen-
stand eines öffentlichen Buches handelt, von
Amts wegen bücherlich anzumerken.

(3) Dieser Anmerkung kommen die mit der
Anmerkung der Erteilung des Zuschlages ver-
bundenen Wirkungen zu. (§ 183 Abs. 3 EO.)

IV. Vollzug der Enteignung.

R e c h t e u n d P f l i c h t e n d e s E i s e n -
b a h n u n t e r n e h m e n s u n d d e s E n t -

e i g n e t e n .

§ 35. (1) Die Enteignung ist vollzogen, wenn
das Eisenbahnunternehmen mit ausdrücklicher
oder stillschweigender Zustimmung des Enteig-
neten oder im Zwangswege gegen seinen Willen
in den Besitz des enteigneten Gegenstandes (§ 2)
gelangt ist. Der zwangsweise Vollzug der Ent-
eignung setzt einen rechtskräftigen oder nach
§ 40 Abs. 2 erlassenen Enteignungsbescheid oder
eine nach § 26 getroffene Vereinbarung voraus
und steht der Bezirksverwaltungsbehörde zu.
(BGBl. Nr. 277/1925, Artikel 52 Z. VII.)

(2) Dieser Vollzug ist auf Ansuchen des Eisen-
bahnunternehmens zu bewilligen, wenn dieses
nachweist, daß es den ihm betreffend die Leistung
oder die Sicherstellung der Entschädigung oblie-
genden und vor der Enteignung zu erfüllenden
Verbindlichkeiten nachgekommen sei.

(3) Der Vollzug der Enteignung wird dadurch
nicht gehindert, daß deren Gegenstand von dem,
gegen den die Enteignung eingeleitet worden
war, an einen Drit ten übergegangen ist, oder daß
sich andere diesen Gegenstand betreffende recht-
liche Veränderungen ergeben haben.

(4) Der zwangsweise Vollzug kann auch da-
durch nicht aufgehalten werden, daß die Entschei-
dung, die die Entschädigung feststellt oder eine
zu leistende Sicherheit bestimmt, mit Rekurs an-
gefochten worden ist.

§ 36. Wenn das Eisenbahnunternehmen die
durch Vergleich oder gerichtliche Entscheidung
festgestellte Entschädigung oder die gerichtlich
bestimmte Sicherheit nicht binnen vierzehn
Tagen nach Abschluß des Vergleiches, oder nach
Eintritt der Rechtskraft der gerichtlichen Ent-
scheidung leistet, kann der Enteignete das Eisen-
bahnunternehmen zur Leistung der Entschädi-
gung und der Verzugszinsen, oder zur Leistung
der Sicherheit auf dem Wege der Exekution nach
den Vorschriften der Exekutionsordnung ver-
halten.

§ 37. (1) Solange und insoweit die Enteignung
nicht vollzogen oder die Entschädigung nicht
durch Vergleich oder gerichtliche Entscheidung
festgestellt worden ist, ist das Eisenbahnunter-
nehmen innerhalb eines Jahres nach Eintri t t der
Rechtskraft des Enteignungsbescheides, der Ent-
eignete aber nach Ablauf dieser Frist berechtigt,
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bei dem Landeshauptmann, der den Enteignungs-
bescheid erlassen hat, seine gänzliche oder teil-
weise Aufhebung zu begehren. (BGBl. Nr. 277/
1925, Artikel 52 Z. VIII.)

(2) Dieses Rechtes kann sich eine Partei nicht
mehr bedienen, wenn sie bereits um die gericht-
liche Feststellung der Entschädigung angesucht
hat.

(3) Dem Begehren um Aufhebung des Enteig-
nungsbescheides ist stattzugeben, wenn die in den
vorstehenden Absätzen festgesetzten Bedingun-
gen eingetreten sind.

(4) Der Bescheid des Landeshauptmannes kann
von beiden Parteien durch Berufung angefochten
werden. Die Bestimmungen des § 18 Abs. 3 und 4
finden auch auf diese Berufung Anwendung.
Nach dem Eintritt der Rechtskraft dieses Be-
scheides hat der Landeshauptmann die Löschung
der nach § 20 bewirkten grundbücherlichen
Anmerkung des Enteignungsbescheides durch das
Grundbuchsgericht zu veranlassen.

§ 38. (1) Das Eisenbahnunternehmen hat für
den Schaden, der dadurch entsteht, daß es eine
Enteignung nicht in Vollzug setzen ließ, Ersatz
zu leisten.

(2) Auf den Ersatz dieses Schadens kann es auf
dem ordentlichen Rechtswege belangt werden.

V. Verfahren im Falle von Betriebsstörungen.

§ 39. Wenn bei einer im Betriebe stehenden
Eisenbahn zur Beseitigung oder Verhütung einer
Betriebsunterbrechung dringende Vorkehrungen
zu treffen sind, die die Ausübung des Enteig-
nungsrechtes notwendig machen, kann — ohne
der Entscheidung des Bundesministeriums für
Verkehr und verstaatlichte Betriebe über die
definitiven Vorkehrungen vorzugreifen — ein
abgekürztes Verfahren unter Anwendung der
folgenden Bestimmungen stattfinden.

§ 40. (1) Um Einleitung der Verhandlung zum
Zweck der Feststellung des Gegenstandes und
Umfanges der Enteignung ist mit Beachtung der
Vorschriften des § 21 beim Landeshauptmann
anzusuchen.

(2) Dieser bestimmt den Leiter der unter Zu-
ziehung der Parteien vorzunehmenden Verhand-
lung. Der Leiter hat unmittelbar nach deren Be-
endigung den Enteignungsbescheid zu erlassen.

(3) Eine gegen diesen Bescheid ergriffene Be-
rufung hat keine aufschiebende Wirkung.

§ 41. (1) Das Eisenbahnunternehmen kann
unter Nachweisung der Einleitung der im § 40
bezeichneten Verhandlung beim zuständigen
Bezirksgericht um die Feststellung der Entschädi-
gung ansuchen.

(2) Die Einleitungen für die nach § 24 vor-
zunehmenden Erhebungen sind so zu treffen, daß

sie womöglich an dem für die Verhandlung über
den Gegenstand und Umfang der Enteignung be-
stimmten Tage stattfinden und der Erlassung des
Enteignungsbescheides unmittelbar nachfolgen
können.

(3) Das Gericht ist bei Bestellung der Sachver-
ständigen an die im § 24 erwähnte Liste nicht
gebunden.

VI. Vorarbeiten.

§ 42. Nicht mehr geltend. (Artikel 2 Z. 5 der
Kundmachung.)

VII. Schlußbestimmungen.

§ 43. (1) Die im Enteignungsverfahren erlasse-
nen Bescheide (§§ 18 und 37) werden nach den
Vorschriften zugestellt, die für die Zustellung zu
eigenen Handen maßgebend sind.

(2) Aufgehoben; (EGVG. 1950, BGBl Nr. 172,
Art. III Abs. 1; AVG. 1950, BGBl. Nr. 172, § 11.)

§ 44. Die Kosten des Enteignungsverfahrens
und der gerichtlichen Feststellung der Entschädi-
gung sind, soweit sie nicht durch ein ungerecht-
fertigtes Einschreiten einer Partei hervorgerufen
wurden, vom Eisenbahnunternehmen zu be-
streiten.

§ 45. Die Ausfolgung der infolge der Anord-
nungen dieses Gesetzes vorgenommenen gericht-
lichen Erläge ist von der Entrichtung der Ver-
wahrungsgebühr befreit.

§ 46. Gegenstandslos.

§ 47. (1) Wenn die Ausübung des Enteignungs-
rechtes nach § 1 dieses Gesetzes einem Straßen-
bahnunternehmen eingeräumt wird, ist die von
diesem Unternehmen angelegte Bahn nicht als
eine solche anzusehen, die nach § 1 des Gesetzes
vom 19. Mai 1874, RGBl. Nr. 70, in die Eisen-
bahnbücher aufzunehmen wäre.

(2) Auf Eisenbahnen, für deren Herstellung
und Betrieb die Ausübung des Enteignungsrechtes
auf Grund des allgemeinen Berggesetzes zusteht,
finden die Bestimmungen dieses Gesetzes keine
Anwendung.

§ 48. Dieses Gesetz ist in seinem ursprünglichen
Wortlaut am 27. Mai 1878, die durch die Be-
stimmungen des Verwaltungsentlastungsgesetzes
vom 21. Juli 1925, BGBl. Nr. 277, bewirkten
Änderungen sind am 1. September 1925 in Kraft
getreten.

(RGBl. Nr. 113/1869, § 6; BGBl. Nr. 277/1925,
Art. 65.)

§ 49. Mit der Vollziehung dieses Gesetzes sind
das Bundesministerium für Verkehr und verstaat-
lichte Betriebe und das Bundesministerium für
Justiz betraut.
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72.
(Übersetzung)

Luftverkehrsabkommen zwischen der Repu-
blik Österreich und der Föderativen Volks-

republik Jugoslawien.
Die Österreichische Bundesregierung und die

Regierung der Föderativen Volksrepublik Jugo-
slawien haben,

vom Wunsche geleitet, regelmäßige Luftver-
kehrslinien zwischen ihren beiden Ländern ein-
zurichten,

folgendes vereinbart:

Artikel I
Die vertragschließenden Teile räumen einander

auf der Grundlage strikter Gegenseitigkeit die im
nachstehenden Anhange umschriebenen Rechte
zur Errichtung der dort festgelegten regelmäßi-
gen Luftverkehrslinien ein. Diese Linien können
nach Wahl des vertragschließenden Teiles, dem
diese Rechte gewährt werden, sofort oder zu
einem späteren Zeitpunkte betrieben werden.

Artikel II
1. Jede dieser Linien kann in Betrieb genom-

men werden, sobald der vertragschließende Teil,
dem die im Anhange umschriebenen Rechte ge-
währt werden, zu diesem Zwecke eine Luft-
verkehrsunternehmung namhaft gemacht hat. Die
Luftfahrtbehörde des vertragschließenden Teiles,
welcher diese Rechte gewährt; erteilt unverzüglich
und vorbehaltlich der Bestimmungen des nach-
stehenden Absatzes 2 und des Artikels VIII der
namhaft gemachten Unternehmung die Betriebs-
genehmigung.

2. Vor Erteilung der Genehmigung zum Be-
triebe der vereinbarten Linien kann jedoch die
namhaft gemachte Unternehmung verhalten wer-
den, der zur Erteilung der Betriebsgenehmigung
zuständigen Luftfahrtbehörde den Nachweis zu
erbringen, daß sie die durch die Gesetze und
Vorschriften, welche diese Behörde regelmäßig
anwendet, vorgeschriebenen Voraussetzungen er-
füllt.

Artikel III
Beim Betrieb der vereinbarten Linien werden

die namhaft gemachten Unternehmungen ihre
wechselseitigen Interessen berücksichtigen, damit
sich dieser Betrieb in einer wirtschaftlichen, ge-
sunden und gleichartigen Weise entwickelt. Im
Rahmen dieser Grundsätze werden sich die bei-
den Luftverkehrsunternehmungen nach Maßgabe
ihrer Möglichkeiten und in enger Zusammen-
arbeit bemühen, ein den normalen und ver-
nünftigerweise voraussehbaren Bedürfnissen des
Luftverkehrs zwischen dem Gebiete des vertrag-
schließenden Teiles, welcher die Unternehmung
namhaft gemacht hat, und den Ländern, nach
welchen dieser Verkehr bestimmt ist, ent-
sprechendes Beförderungsangebot zur Verfügung
zu stellen.
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Artikel IV

Die Tarife werden in angemessener Höhe unter
Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit des Be-
triebes, eines normalen Gewinnes und der Eigen-
tümlichkeiten der vereinbarten Linien festgesetzt.
Bei der Festsetzung dieser Tarife wird desgleichen
auf die Grundsätze Rücksicht genommen werden,
welche auf diesem Gebiete für den internationalen
Luftverkehr maßgeblich sind.

Die zwischen den namhaft gemachten Unter-
nehmungen hinsichtlich der Tarife sowie hin-
sichtlich der Flugpläne getroffenen Vereinbarun-
gen werden zunächst der Zustimmung der Luft-
fahrtbehörden der vertragschließenden Teile
unterworfen. Können diese Unternehmungen
nicht zu einem Einvernehmen gelangen, so wen-
den sie sich an ihre Luftfahrtbehörden. Diese Be-
hörden bemühen sich, innerhalb eines Zeit-
raumes von 30 Tagen eine Lösung zu finden.
In der Zwischenzeit bleiben die bestehenden
Tarife und Flugpläne in Geltung.

Artikel V

.1. Die vertragschließenden Teile kommen
überein, daß die der namhaft gemachten Unter-
nehmung des anderen vertragschließenden Teiles
für die Benützung der Flughäfen und anderen
technischen Einrichtungen auferlegten Abgaben
und Gebühren nicht höher sein dürfen als die
bei ihren eigenen Luftverkehrsunternehmungen,
welche gleichartige internationale Linien betrei-
ben, eingehobenen Abgaben und Gebühren.

2. Die Brennstoffe, Schmierstoffe, Ersatzteile
und normale Ausrüstung, die in das Gebiet eines
vertragschließenden Teiles für den ausschließ-
lichen Gebrauch der auf den vereinbarten Linien
verwendeten Luftfahrzeuge der namhaft ge-
machten Unternehmung des anderen vertrag-
schließenden Teiles eingeführt oder dortselbst an
Bord genommen werden, genießen auf dem ge-
nannten Gebiet hinsichtlich Zollabgaben, Unter-
suchungsgebühren oder anderer inländischer Ab-
gaben und Gebühren jene Behandlung, welche
den eigenen, gleichartige internationale Linien
betreibenden Unternehmungen zugestanden wird.

3. Wenn die namhaft gemachte Luftverkehrs-
unternehmung eines vertragschließenden Teiles
auf dem Gebiete desselben von gewissen, oben
in den Absätzen 1 und 2 angegebenen Abgaben
befreit ist, dürfen die Abgaben, welche die nam-
haft gemachte Unternehmung des anderen ver-
tragschließenden Teiles zu zahlen verhalten wird,
nicht höher sein als die Mindestabgaben, welche
die meistbegünstigte ausländische Luftverkehrs-
unternehmung zu entrichten hat.

4. Die von der namhaft gemachten Unter-
nehmung eines vertragschließenden Teiles auf den
vereinbarten Linien benützten Luftfahrzeuge so-
wie die Brennstoffe, Schmierstoffe, Ersatzteile,
normale Ausrüstung und Bordvorräte, welche auf
diesen Luftfahrzeugen verbleiben, sind auf dem
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Gebiete des anderen vertragschließenden Teiles
von Zollabgaben, Untersuchungsgebühren oder
anderen inländischen Abgaben und Gebühren
selbst dann befreit, wenn diese Vorräte bei
Flügen über dem genannten Gebiet gebraucht
oder verbraucht werden.

5. Die auf Grund des obigen Absatzes 4 be-
freiten Güter dürfen auf dem Gebiete eines ver-
tragschließenden Teiles ohne Zustimmung der
Zollbehörden des letzteren nicht ausgeladen wer-
den. "Während der Landungen unterliegen sie der
Aufsicht dieser Behörden.

6. Aus gerechtfertigten technischen Gründen
und über Verlangen des verantwortlichen Luft-
fahrzeugführers genehmigen die Zollbehörden
die einstweilige Ausladung der Gegenstände, wel-
che gemäß den Bestimmungen des obigen Ab-
satzes 5 ihrer Aufsicht unterliegen.

7. Solange die namhaft gemachte österreichi-
sche Unternehmung keine regelmäßigen Luft-
verkehrslinien mit Landungen auf dem jugo-
slawischen Gebiete betreibt, wird die namhaft
gemachte jugoslawische Unternehmung auf dem
österreichischen Gebiete hinsichtlich der in Ab-
satz 1 und 2 dieses Artikels vorgesehenen Lei-
stungen der meistbegünstigten ausländischen
Luftverkehrsunternehmung gleichgestellt.

Artikel VI

Die von einem vertragschließenden Teile aus-
gestellten oder anerkannten Lufttüchtigkeits-
scheine, Befähigungszeugnisse und Erlaubnis-
scheine werden von dem anderen vertrag-
schließenden Teile für den Betrieb der verein-
barten Linien anerkannt. Jeder vertragschließende
Teil behält sich jedoch das Recht vor, zum Über-
fliegen seines eigenen Gebietes den seinen eigenen
Staatsangehörigen von einem anderen Staate aus-
gestellten Befähigungszeugnissen und Erlaubnis-
scheinen die Anerkennung zu versagen.

Artikel VII

1. Die Gesetze und Vorschriften, welche auf
dem Gebiete eines vertragschließenden Teiles den
Eintritt der im internationalen Luftverkehr ver-
wendeten Luftfahrzeuge in sein Gebiet, ihren
Aufenthalt auf demselben und ihren Austritt aus
demselben, oder den Betrieb dieser Luftfahrzeuge
auf diesem Gebiet regeln, finden auf die Luft-
fahrzeuge der namhaft gemachten Unterneh-
mung des anderen vertragschließenden Teiles
Anwendung.

2. Die Gesetze und Vorschriften, welche auf
dem Gebiete eines vertragschließenden Teiles den
Eintritt, Aufenthalt oder Austritt der Besatzun-
gen, Fluggäste, Post und Waren regeln, sowie
jene, welche die verschiedenen Formalitäten der
Kontrolle, die Einwanderung, das Paß- und Zoll-
wesen und die Quarantäne betreffen, finden auf
die Besatzungen, Fluggäste, Post und Waren,
welche von den Luftfahrzeugen der namhaft ge-



Stück 15, Nr. 72. 409

machten Unternehmung des anderen vertrag-
schließenden Teiles befördert werden, Anwen-
dung, solange sich diese innerhalb des genannten
Gebietes befinden.

Artikel VIII
Jeder vertragschließende Teil behält sich das

Recht vor, einer von dem anderen vertrag-
schließenden Teile namhaft gemachten Unter-
nehmung die Betriebsgenehmigung zu versagen
oder sie zurückzuziehen, wenn ihm nicht nach-
gewiesen wird, daß ein wesentlicher Teil des
Eigentumsrechts und die tatsächliche Ver-
fügungsgewalt an dieser beziehungsweise über
diese Unternehmung dem einen oder dem ande-
ren vertragschließenden Teil zustehen oder sich
in den Händen von Angehörigen derselben be-
finden, oder wenn diese Unternehmung den aus
dem vorliegenden Abkommen sich ergebenden
Verpflichtungen nicht nachkommt.

Artikel IX
1. Jeder vertragschließende Teil verpflichtet

sich, in Not befindlichen Luftfahrzeugen des
anderen vertragschließenden Teiles auf seinem
Gebiete im gleichen Maße Hilfe zu leisten wie im
Falle seiner eigenen Luftfahrzeuge.

2. Bei einem Unfall, der einem Luftfahrzeug
eines vertragschließenden Teiles auf dem Gebiete
des anderen vertragschließenden Teiles zustößt
und Todesfälle, schwere Verletzungen oder
schwere Beschädigung des Luftfahrzeuges nach
sich zieht, eröffnet der vertragschließende Teil,
auf dessen Gebiete der Unfall sich ereignet hat,
eine Untersuchung über die Umstände dieses Un-
falls. Der vertragschließende Teil, welchem das
betreffende Luftfahrzeug angehört, ist berechtigt,
Beobachter zur Teilnahme an dieser Unter-
suchung zu entsenden. Der vertragschließende
Teil, welcher die Untersuchung führt, bringt ihm
den Bericht und die Schlußfolgerungen zur
Kenntnis.

Artikel X
Die den namhaft gemachten Unternehmungen

der vertragschließenden Teile gehörigen, auf den
vereinbarten Linien verwendeten Luftfahrzeuge
sowie ihre Besatzungsmitglieder, haben mit fol-
genden Dokumenten versehen zu sein:

a) Eintragungsschein;
b) Lufttüchtigkeitsschein;
c) entsprechende Befähigungszeugnisse und

Erlaubnisscheine für jedes Besatzungsmit-
glied;

d) Bordbuch;
e) Verleihungsurkunde für die Flugzeugfunk-

stelle;
f) Namenliste der Fluggäste;
g) Ladungsverzeichnis und ausführliche Er-

klärungen über die Waren;
h) erforderlichenfalls Sondergenehmigung für

die Beförderung gewisser Warenarten auf
dem Luftwege.
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Die Bedingungen für die Ausstellung dieser
Dokumente werden von den Luftfahrtbehörden
der vertragschließenden Teile einvernehmlich
festgelegt.

Artikel XI

1. Jeder vertragschließende Teil kann jederzeit
eine Beratung mit dem anderen vertragschließen-
den Teile über alle Abänderungen des vorlie-
genden Abkommens verlangen, welche nach den
gesammelten Erfahrungen wünschenswert er-
scheinen.

2. Erachtet der eine oder andere vertrag-
schließende Teil die Abänderung oder Ergänzung
irgendeiner Bestimmung des Anhanges für not-
wendig, so können die Luftfahrtbehörden der
vertragschließenden Teile einvernehmlich eine
solche Abänderung oder Ergänzung vornehmen.

3. Im übrigen werden sich die Luftfahrt-
behörden der vertragschließenden Teile im Geiste
enger Zusammenarbeit von Zeit zu Zeit mit-
einander beraten, um sich der Anwendung und
zufriedenstellenden Verwirklichung der im vor-
liegenden Abkommen und in seinem Anhange
festgelegten Grundsätze zu vergewissern.

Artikel XII

Jede Meinungsverschiedenheit zwischen den
vertragschließenden Teilen hinsichtlich der Aus-
legung oder Anwendung des vorliegenden Ab-
kommens und seines Anhanges, welche nicht un-
mittelbar zwischen den vertragschließenden Tei-
len innerhalb von drei Monaten vom Zeitpunkte
des Verlangens geregelt werden kann, wird der
Schiedsgerichtsbarkeit unterworfen, deren Mo-
dalitäten auf dem diplomatischen Wege festgelegt
werden.

Die vertragschließenden Teile verpflichten sich,
zur Unterwerfung unter den ergangenen Spruch.

Die Kosten des Schiedsverfahrens werden durch
den Schiedsspruch festgesetzt und zu gleichen
Teilen von den vertragschließenden Teilen ge-
tragen.

Artikel XIII

Bei Anwendung des vorliegenden Abkommens
und seines Anhanges bedeuten die nachstehenden
Ausdrücke folgendes:

1. „Gebiet": die unter der Souveränität des
betreffenden Staates stehenden Landgebiete und
Küstengewässer;

2. „Luftverkehrslinie": jede regelmäßige, mit
Luftfahrzeugen betriebene Linie für den öffent-
lichen Transport von Fluggästen, Post und
Waren;

3. „Luftverkehrsunternehmung": jede Unter-
nehmung, welche eine Luftverkehrslinie zu be-
treiben bestimmt ist oder betreibt; und

4. „Luftfahrtbehörde":
a) im Falle Jugoslawiens: Die Generaldirek-

tion der Zivilluftfahrt (Glavna uprava
civilnog vazduhoplovstva FNRJ);



Stück 15, Nr. 72. 411

b) im Falle Österreichs: Bundesministerium
für Verkehr und verstaatlichte Betriebe,
Amt für Zivilluftfahrt.

An die Stelle dieser Behörden kann jede andere
Institution treten, welche nachträglich zur Aus-
übung ihrer derzeitigen Funktionen berufen
wird.

Artikel XIV
Jeder vertragschließende Teil kann jederzeit

dem anderen vertragschließenden Teil seinen
Entschluß bekanntgeben, das vorliegende Ab-
kommen aufzukündigen. Das Abkommen tritt
zwölf Monate nach dem Tage des Empfanges der
Mitteilung durch den anderen vertragschließen-
den Teil außer Kraft, sofern diese Mitteilung
nicht vor dem Ablauf der Frist einverständlich
widerrufen wird.

Artikel XV
Die vertragschließenden Teile werden, sofern

sie durch ihre internationalen Verpflichtungen
hiezu verhalten sind, das vorliegende Abkommen
und seinen Anhang, gegebenenfalls vorgenom-
mene Abänderungen und seine allfällige Auf-
kündigung der Internationalen Zivilluftfahrt-
organisation zur Kenntnis bringen.

Artikel XVI

Das vorliegende Abkommen tritt mit dem
Tage in Kraft, an welchem seine Annahme
beiderseits durch Notenwechsel bekanntgegeben
wird.

Urkund dessen haben die von ihren Regierun-
gen ordnungsgemäß bestellten Bevollmächtigten
das vorliegende Abkommen in Wien unter-
zeichnet.

Das Abkommen ist in französischer Sprache in
zwei Exemplaren abgefaßt.

Wien, den 11. November 1953.

Für die Österreichische Bundesregierung:

Gruber

Für die Regierung der Föderativen
Volksrepublik Jugoslawien:

Koca Popović

Anhang
Abschnitt I

Die namhaft gemachte jugoslawische Unter-
nehmung ist zum Betriebe folgender regel-
mäßiger Luftverkehrslinien berechtigt:

A. S t ä n d i g e L i n i e n :
1. Belgrad—Agram—Wien nach der Schweiz,

in beiden Richtungen;
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2. Belgrad—Agram—Wien nach Frankreich, in
beiden Richtungen und

3. Belgrad—Agram—Wien (oder ein anderer
Punkt oder mehrere andere Punkte auf dem
österreichischen Gebiete) nach der Bundes-
republik Deutschland, in beiden Richtungen.

Beim Betriebe dieser Linien ist sie berechtigt,

a) auf dem österreichischen Gebiete Fluggäste,
Post und Waren, welche nach dem jugo-
slawischen Gebiete oder nach dem Gebiete
jedes anderen Staates bestimmt sind, aufzu-
nehmen, und

b) auf dem österreichischen Gebiete Fluggäste,
Post und Waren, welche auf dem jugo-
slawischen Gebiete oder dem Gebiete jedes
anderen Staates aufgenommen worden sind,
abzusetzen.

B. S a i s o n l i n i e n z w i s c h e n J u g o -
s l a w i e n u n d Ö s t e r r e i c h :

Die Luftfahrtbehörden der vertragschließenden
Teile werden sich jährlich vor dem 1. März über
die Festsetzung der in dem betreffenden Jahre
zu betreibenden Saisonlinien miteinander be-
raten. Bei diesen Beratungen sind die Möglich-
keiten und Interessen der namhaft gemachten
Unternehmungen, welche durch ihre Repräsen-
tanten vertreten sein werden, zu berücksichtigen.

Beim Betrieb dieser Linien ist die namhaft ge-
machte jugoslawische Unternehmung berechtigt,

a) auf dem österreichischen Gebiete Fluggäste,
Post und Waren, welche nach dem jugo-
slawischen Gebiete bestimmt sind, aufzu-
nehmen und

b) auf dem österreichischen Gebiete Fluggäste,
Post und Waren, welche auf dem jugo-
slawischen Gebiete aufgenommen worden
sind, abzusetzen.

C. Es besteht Einverständnis, daß der Binnen-
luftverkehr über dem österreichischen Gebiete
ausschließlich der namhaft gemachten österreichi-
schen Unternehmung vorbehalten ist.

Abschnitt II

Die regelmäßigen Luftverkehrslinien, welche
die namhaft gemachte österreichische Unterneh-
mung zu betreiben berechtigt ist, werden fest-
gelegt werden, sobald die österreichische Luft-
fahrtbehörde dies verlangen wird.

Die Luftfahrtbehörden der vertragschließenden
Teile werden unverzüglich diese Festlegung ge-
mäß den Bestimmungen des Artikel XI Absatz 2
des Abkommens vornehmen, wobei sie dem in
Artikel I des genannten Abkommens festgelegten
Grundsatz Rechnung tragen werden.

Das vorstehende Regierungsübereinkommen ist gemäß seinem Artikel XVI am 11. Novem-
ber 1953 durch Notenwechsel in Kraft gesetzt worden.

Raab


